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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  

 

 

die frühkindliche Bildung ist ein zentraler Baustein für die Entwicklung und Förderung 

von Kindern. In den ersten Lebensjahren werden grundlegende Fähigkeiten und 

soziale Kompetenzen erworben, die entscheidend für den späteren Bildungsweg sind. 

Angesichts der steigenden Nachfragen nach Betreuungsplätzen und der vielfältigen 

Bedürfnisse von Familien in unseren Gemeinden ist es unerlässlich, einen 

umfassenden Bedarfsplan für die Betreuungsangebote in den Gemeinden zu 

entwickeln.  

 

Dieser Bedarfsplan hat das Ziel, die aktuelle Situation der Kindertagesstätten zu 

analysieren, bestehende Angebote zu bewerten und zukünftige Entwicklungen zu 

prognostizieren. Dabei werden sowohl quantitative Aspekte, wie die Anzahl der 

benötigten Plätze, als auch qualitative Faktoren, wie die pädagogische Ausrichtung 

und die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, berücksichtigt.  

 

Durch eine Bedarfsanalyse möchten wir sicherstellen, dass alle Kinder in unseren 

Gemeinden Zugang zu einer hochwertigen frühkindlichen Bildung erhalten. Der Plan 

dient als Leitfaden für Entscheidungsträger, um gezielte Maßnahmen zur 

Verbesserung des Betreuungsangebots zu entwickeln und somit die 

Rahmenbedingungen für eine optimale Entwicklung unserer Kinder zu schaffen.  

 

Im weiteren Verlauf dieses Dokuments werden die Methodik der Bedarfsermittlung 

sowie die Ergebnisse und Empfehlungen detailliert dargestellt.  

 

 

 

Eutin, im August 2024  
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1. Grundlagen der Bedarfsplanung  
 

1.1 Bedarfsplan und deren Umsetzung  

 

Es ist gemäß § 10 KiTaG vorgeschrieben, einen kontinuierlich fortzuschreibenden 

Bedarfsplan vom örtlichen Träger zu erstellen, der aus zwei Abschnitten besteht.  

 

In den Kommunalbögen ist die grafische Darstellung der Aufnahme von Gruppen in zwei 

Abschnitten unterteilt.  

 

Im ersten Abschnitt werden die für die kreisangehörigen Gemeinden erforderliche Angebot in 

Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für die nächsten Jahre festgelegt.  

 

Im zweiten Abschnitt werden die geförderten Einrichtungsträger aufgeführt und neue Träger 

auf Antrag aufgenommen.  

 

Auf Grundlage des § 10 (2) KiTaG gibt es aktuell folgende Festlegungen:  

 

• Die Öffnungszeiten der Gruppe werden auf höchstens 50 Wochenstunden festgelegt 

und auf die halbe Stunde angegeben.  

• Durch den Bedarfsplan kann ein Rahmen vorgegeben werden, innerhalb dessen der 

Einrichtungsträger die Öffnungszeiten festlegen kann.  

• Der Bedarfsplan kann Gruppen vorsehen, in denen Kinder außerhalb ihrer 

Stammgruppen gefördert werden (Ergänzungs- und Randzeitengruppen).  

• Ab 2025 wird es noch zusätzlich die Änderung geben, dass der Bedarfsplan allgemein 

oder im Einzelfall vorsehen kann, inwieweit die Einrichtungsträger in eigener 

Verantwortung die Ergänzungs- und Randzeitengruppen einrichten und zwischen 

Gruppenarten- und -größen wechseln können.  

 

 

1.2 Rechtsanspruch auf Betreuung  

 

Für über 3-jährige Kinder gibt es nach dem § 5 (2) KiTaG seit dem Jahr 1996 einen 

Rechtsanspruch auf eine Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe muss für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an 

Ganztagsplätzen zur Verfügung stellen.  

 

Seit August 2013 besteht ein gesetzlicher Rechtsanspruch für unter 3-jährige Kinder auf 

eine frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der 

Kindertagespflege. Dieser Anspruch richtet sich nach dem jeweiligen individuellen Bedarf.  

 

Besonders in den ersten Lebensjahren werden die Grundlagen für eine soziale Integration 

gelegt, den Kindern die Möglichkeit geboten, frühzeitig Kontakte zu Gleichaltrigen zu 

knüpfen und soziale Kompetenzen zu erwerben. Darüber hinaus unterstützen die 

Kindertagesstätten und die Kindertagespflege die individuelle Entwicklung der Kinder und 

bereiten sie auf den Übergang in die Schule vor.  
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Ab dem kommenden Jahr wird das Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) geändert, 

sodass ab dem 01.01.2025 die Kinder, die im Verlaufe eines Kindergartenjahres das dritte 

Lebensjahr vollenden, bis Mitte September in einer Krippengruppe gefördert werden 

können.  
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2. Allgemeine Angaben  
 

2.1 Kindertagesstätten  

 

Es gibt im Kreisgebiet 135 Kindertageseinrichtungen mit insgesamt 7.332 

genehmigten Plätzen. Die Anzahl der Einrichtungen hat sich zum Vorjahr nicht 

verändert, da in der Gemeinde Malente 2 Einrichtungen geschlossen wurden und 

gleichzeitig jeweils eine Einrichtung in Eutin und Bad Schwartau eröffnet haben.  

 

Weitere Informationen dazu finden Sie in den jeweiligen Kommunalbögen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Stadt Fehmarn 

9 Kitas 

31 Gruppen 

Stadt Heiligenhafen 

4 Kitas 

23 Gruppen 
Amt Oldenburg-Land  

5 Kitas 

58 Gruppen 

VG Grömitz  

7 Kitas 

24 Gruppen 

Oldenburg i. H.  

9 Kitas 

22 Gruppen 

Amt Lensahn  

4 Kitas 

19 Gruppen 

Amt Ostholstein-Mitte  

7 Kitas 

25 Gruppen 

Stadt Neustadt i. H.  

10 Kitas 

44 Gruppen 
Scharbeutz  

6 Kitas 

32 Gruppen 

Timmendorfer Strand  

5 Kitas 

27 Gruppen 

Ratekau  

8 Kitas 

38 Gruppen 

Bad Schwartau  

11 Kitas 

62 Gruppen 

Stockelsdorf  

14 Kitas 

50 Gruppen 

Ahrensbök  

7 Kitas 

40 Gruppen 

Bosau  

4 Kitas 

10 Gruppen 

Malente  

5 Kitas 

34 Gruppen VG Eutin/Süsel  

17 Kitas 

63 Gruppen 
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2.2 Trägerstruktur in Kindertagesstätten  

 

Die Verteilung in der Trägerstruktur ist nahezu unverändert geblieben.  

 

 
 

In kleineren Gemeinden ist oftmals nur eine Einrichtung vorhanden, bezogen auf das 

jeweilige Gebiet der Städte, amtsfreien Gemeinden und Ämter sind überall mehrere 

verschiedene Träger als Betreiber von Kindertageseinrichtungen tätig, so dass Eltern 

in der Regel durchaus Wahlmöglichkeiten (z. B. bezogen auf Betreuungskonzepte und 

-zeiten) haben.  

 

 

2.3 Integration in Kindertagesstätten – Eingliederungshilfe 
 

Integration in Kindertageseinrichtungen bezieht sich auf die Aufnahme und Einbindung 

von Kindern mit besonderem Förderbedarf oder mit Migrationshintergrund in den 

regulären Kindergartenalltag. Das Ziel der Integration ist es, allen Kindern die gleichen 

Bildungs- und Entwicklungschancen zu ermöglichen und ihnen eine gleichberechtigte 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.  

 

Integration in Kindertageseinrichtungen umfasst verschiedene Aspekte:  

 

1. Inklusion: Kinder mit besonderem Förderbedarf, sei es aufgrund einer 

körperlichen, geistigen oder emotionalen Beeinträchtigung, sollen in den 

regulären Kindergartenalltag integriert werden. Dafür werden individuelle 

Fördermaßnahmen und Unterstützung angeboten, um den Bedürfnissen und 

Fähigkeiten des Kindes gerecht zu werden.  

 

2. Interkulturelle Integration: Kinder mit Migrationshintergrund sollen in den 

Kindergartenalltag integriert werden und die deutsche Sprache und Kultur 

kennenlernen. Hierbei wird besonderer Wert auf den respektvollen Umgang mit 
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verschiedenen kulturellen Hintergründen und die Förderung von interkultureller 

Kompetenz gelegt.  

 

3. Soziale Integration: Kinder mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen sollen 

gemeinsam spielen, lernen und sich entwickeln. Hierbei wird darauf geachtet, 

dass alle Kinder gleichermaßen am Gruppengeschehen teilhaben können und 

soziale Kompetenzen entwickeln.  

 

Um eine gelungene Integration zu ermöglichen, arbeiten Kindertageseinrichtungen eng 

mit Eltern, Fachkräften und gegebenenfalls externen Unterstützungssystemen 

zusammen. Es werden individuelle Förderpläne erstellt und regelmäßige Austausch- und 

Beratungsgespräche durchgeführt. Ziel ist es, eine inklusive und vielfältige Gemeinschaft 

zu schaffen, in der alle Kinder ihre Potenziale entfalten können.  

 

 

2.4 Kompetenzteam Inklusion  
 

Das Kompetenzteam Inklusion des Kreises Ostholstein übernimmt mit ihren 

multiprofessionellen Fachkräften die Aufgabe, Ansprechpartner für das Fachpersonal der 

Kindertagesbetreuung im Kreis Ostholstein, insbesondere für die Träger von 

Einrichtungen sowie Kita-Mitarbeiter und der Kindertagespflegepersonen zu sein.  

 

Im Rahmen der entsprechenden Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein wird ein Team 

aus Professionen, Sozial- und Heilpädagogik, Logopädie, Ergo- und Physiotherapie, 

Pflege und Supervisionen angeboten.  

 

Dabei wird der Blick nicht auf die Defizite eines Kindes durch seine Beeinträchtigungen 

oder besonderen Merkmale gerichtet, sondern auf die Ressourcen in der Umgebung des 

Kindes und auf die Ressourcen, die das Kind umgibt.  

 

Ziel des Kompetenzteams ist die Sicherstellung einer gleichberechtigten Teilhabe 

gerechter Startchancen für Kinder unabhängig von bestimmten Merkmalen und die 

Grundsteinlegung für frühkindliche Bildungseinrichtungen ist, inklusive die Haltung zu 

bekommen, dass dadurch ein wichtiger Beitrag zur Inklusion geleistet wird.  
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3. Kindertagespflege  
 

Die Kindertagespflege ist besonders für U3-Kinder ein wichtiger Bestandteil in der 

Kindertagesbetreuung. Es gibt aktuell im Kreisgebiet 110 Kindertagespflegepersonen mit 

insgesamt 482 genehmigten Betreuungsplätzen.  

 

 

 

Anzahl der Kindertagespflegepersonen (einschließlich Vertretungskräfte) 

 
 

 

 

Stadt Heiligenhafen 

5 KTP  
Stadt Fehmarn 

9 KTP  

Amt Lensahn  

8 KTP  

VG Grömitz  

2 KTP  

Amt Ostholstein-Mitte  

5 KTP  

Stadt Neustadt i. H.  

10 KTP  

Scharbeutz  

5 KTP  

Timmendorfer Strand  

keine KTP  

Ratekau  

11 KTP  Bad Schwartau  

6 KTP  
Stockelsdorf  

8 KTP  

Ahrensbök  

3 KTP  

Bosau  

6 KTP  

VG Eutin/Süsel  

19 KTP  

Malente  

7 KTP  

Oldenburg i. H.  

5 KTP  

Amt Oldenburg-Land  

3 KTP  



01.08.2024   - 1 -   Ahrensbök 

    

4. Kommunalbögen  
 
4.1  Gemeinde Ahrensbök 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
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Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im 

Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote.  
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Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 

2024. Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl 

der Kinder unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre 

je Gemeinde hochgerechnet.  
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Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
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Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Die vorhandenen Plätze sind ausgelastet.  

• Es sind weitere Baugebiete geplant (siehe Maßnahmenplanung), bei dem man 

die Entwicklung sorgfältig beobachten muss.  

• Die Versorgungsquote der betreuten Kinder hat sich ein wenig gesteigert.  

 

 

Ü 3  

 

• Die Nachfrage wird durch das vorhandene Angebot gedeckt.  

• Es besteht weiterhin ein großer Anteil an auswärtigen Kindern.  

• Die Familien wünschen teilweise geringere Betreuungszeiten. Das gute Angebot 

der Ganztagsplätze wurde entsprechend verändert.   

 

 

Maßnahmenplanung  

 

Die Erschließung des geplanten Neubaugebietes „Tegelkamp“ mit ca. 80 Wohneinheiten 

ist im Frühjahr 2023 begonnen worden, sodass ab Winter 2024/Frühjahr 2025 mit einem 

steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerechnet wird. Ohne weiteren Ausbau von 

Betreuungsplätzen kann dieser Bedarf auf Dauer nicht gedeckt werden.  

 

Nach aktueller Lage soll im Herbst 2024 mit der Erschließung des Weiteren geplanten 

Neubaugebietes „Löhnskoppel“ mit ca. 90 Wohneinheiten begonnen werden. Auch hier 

wird mit einem erheblichen Bedarf an Betreuungsplätzen ab dem Frühjahr 2025 

gerechnet.  

Im Gemeindegebiet zeichnet sich ein Strukturwandel ab. Nicht ausreichend vorhandene 

Betreuungs- und Pflegeangebote für ältere Menschen ziehen einen verstärkten Wegzug 

dieses Personenkreis nach sich. Dadurch ist ein Zuzug von jungen Familien in die 

freiwerdenden Bestandsimmobilien zu bemerken, der bei der zukünftigen 

Bedarfsplanung mitberücksichtigt werden muss.  

 

Die Gemeinde Ahrensbök hat aus den eben genannten Gründen die Planung für einen 

weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen ab August 2025 ff. aufgenommen.  

Ebenfalls wird weiterhin die Möglichkeit eines vierzügigen Krippenneubaus aktuell 

bezüglich des Standortes, der Trägerschaft und der Anzahl sowie Art der Gruppen 

überprüft.  
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4.2  Stadt Bad Schwartau  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 bis 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 bis 2029.  
 
 



01.08.2024 - 2 - Bad Schwartau 
 

 

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.   
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende 
des Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen 
im Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 
 
 
 



01.08.2024 - 3 - Bad Schwartau 
 

 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die 
Jahre 2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit 
dem Jahr 2024. Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 bis 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 
Jahre die Zahl der Kinder unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Alters-
stufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hochgerechnet.  
 
 



01.08.2024 - 4 - Bad Schwartau 
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Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG). 
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Aussagen zur Versorgungssituation 
 
U 3 
 

 Ein schwacher Geburtsjahrgang 2023 führt zu einer Entspannung der Versor-
gungslage. 

 Allen Kindern kann ein Betreuungsplatz nachgewiesen werden. 
 Bei steigender Nachfrage kann in der Kindertageseinrichtung Wirbelwind kurzfristig 

eine neue Gruppe eröffnen. 
 
 
Ü 3 
 

 Die Nachfrage wird mit dem vorhandenen Platzangebot gedeckt. 
 Gutes Angebot an Ganztagsplätzen. 

 Insbesondere durch das zentrale Vorhalten von  4 Integrationsgruppen werden 
viele Kinder aus dem Umland betreut.  

 
 
Maßnahmenplanung  
 
Im August 2024 ist der Neubau der Kindertagesstätte Papenmoor in Betrieb gegangen. 
Bis auf eine Gruppe ziehen alle Kinder aus der bisherigen Kindertagesstätte am Papen-
moor in die neue Einrichtung. Räumliche Übergangslösungen in anderen Kindertagesein-
richtungen der Lebenshilfe werden aufgelöst und in die neue Kindertagesstätte integriert. 
Zusätzlich entstehen 25 weitere Plätze.  
 
Bei Bedarf können kurzfristig neue oder größere Gruppen in der Kindertagesstätte Wirbel-
wind etabliert werden. Entsprechende Räumlichkeiten stehen zur Verfügung. Aufgrund 
des Fachkräftemangels gestaltet es sich jedoch schwierig, pädagogische Fachkräfte zu 
finden.  
 
Die Stadt Bad Schwartau verfügt über ein gutes und vielfältiges Betreuungsangebot für 
Kinder unter und über 3 Jahren. Ein weiterer Ausbaubedarf besteht derzeit nicht. 
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4.3  Gemeinde Bosau  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
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Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im 

Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
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Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  
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Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
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Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind ausgelastet.  

• Die Kinderzahlen bleiben in den nächsten Jahren konstant.  

• Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Plätzen in der Kindertagespflege und in 

Kindertagesstätten ist auch in diesem Jahr nicht vorhanden.  

 

 

Ü 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze werden überwiegend von der Nachfrage gedeckt.  

• Die Belegungsquote ist um fast 10 % zurück gegangen.  

 

 

Maßnahmenplanung  

 

Im Haus des Kurgastes wird ab 2025 eine zusätzliche Kindertagespflege eingerichtet für weitere 

Betreuungsplätze im U3-Bereich.  

 

Die Gemeinde Bosau hat den Bau einer neuen Kindertagesstätte beschlossen und mit einem 

Interessenbekundungsverfahren (IBV) den für sie passenden Träger „Pädiko“ gefunden.  

Die Kindertagesstätte soll mit einer Krippengruppe und 2 altersgemischten Regelgruppen bis 

2027 gebaut werden und ist daher primär auf den U3-Bereich ausgelegt.  

 

Im Jahr 2023 wurden schon Baugebiete geplant, die aktuell weiter verfolgt werden und durch 

denen junge Familien in die Gemeinde Bosau ziehen werden.  



 
01.08.2024 - 1 -  Eutin 

    

4.4  Stadt Eutin  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 
 



 
01.08.2024 - 2 -  Eutin 

    

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im Vergleich 

zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 

 

 



 
01.08.2024 - 3 -  Eutin 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 

 

 



 
01.08.2024 - 4 -  Eutin 

    

 

 
  



01.08.2024 - 5 -  Eutin 
 

 

 
 

  



01.08.2024 - 6 -  Eutin 
 

 

 
 

Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  

 

 
 

 



 
01.08.2024 - 7 -  Eutin 

    

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

 

• Die Anzahl der Betreuungsplätze ist für U3 zum Vorjahr im Kita-Bereich um 24 Plätze 

und für Kindertagespflege um 4 Plätze gestiegen.  

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind belegt. Es besteht durch die vorhandenen 

Wartelisten weiterer Ausbaubedarf.  

 

 

Ü 3  

 

• Die vorhandenen Plätze sind belegt. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass allen über 

3-jährigen Kindern ein Betreuungsplatz für das nächste Kindergartenjahr 2024/2025 

angeboten werden kann.  

• Es besteht ein gutes Ganztagsangebot an Betreuungsplätzen.  

• Die Versorgung ist bei hoher Auslastung der Gruppen sichergestellt.  

 

 

Maßnahmenplanung  

Im vergangenen Jahr wurde die neue Kita Cornils Kinderinsel mit 60 Betreuungsplätzen (40 

Elementarplätze und 20 Krippenplätze) eröffnet.  

 

Der Bedarf für eine weitere Krippengruppe im Bereich der Stadt Eutin ist vom örtlichen Träger 

anerkannt.  

 

 

 



 
01.08.2024 - 1 -  Süsel 

    

4.5  Gemeinde Süsel  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Süsel 

    

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im 

Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 

 

 



 
01.08.2024 - 3 -  Süsel 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 

 



 
01.08.2024 - 4 -  Süsel 

    

 

 
 

Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  

 

 
 



 
01.08.2024 - 5 -  Süsel 

    

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind belegt.  

• Es gibt nur vereinzelt eine kleine Warteliste von unversorgten Kindern.  

 

 

Ü 3  

 

• Die Versorgung ist bei hoher Auslastung der Gruppen sichergestellt. 

• Durch die Ausweisung von Baugebieten besteht weiterer Ausbaubedarf.  

 

 

Maßnahmenplanung  

 

In der Ortschaft Groß Meinsdorf ist die Kindertagesstätte Kunterbunt im Mai in den Neubau 

umgezogen, der mit den bisherigen drei Gruppen und jeweils einer Krippen- und 

Kindergartengruppe gestartet ist.  

 

Der Ev.-Luth. Kirchenkreis Ostholstein baut in der Ortschaft Süsel einen 

Kindertagesstätten-Neubau, in dem die Kindertagesstätte St. Laurentius umziehen darf. 

Der Betrieb wird planmäßig ab 01.11.2024 mit den drei bisherigen Gruppen und zwei 

zusätzlichen Krippengruppen starten.  

 

Die beiden Einrichtungen werden in der Gemeinde Süsel und dem Umland den 

vorhandenen Bedarf an Betreuungsplätzen abdecken.  

 



 
01.08.2024 - 1 -  Fehmarn 

    

4.6  Stadt Fehmarn  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 
 



 
01.08.2024 - 2 -  Fehmarn 

    

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im 

Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 

 

 



 
01.08.2024 - 3 -  Fehmarn 

    

 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 

 



 
01.08.2024 - 4 -  Fehmarn 

    

 

 
 

  



01.08.2024 - 5 -  Fehmarn 
 

 

 
 

Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  

 

 
 

 

 

 

 



 
01.08.2024 - 6 -  Fehmarn 

    

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind fast alle belegt.  

• Es besteht bei den genehmigten Plätzen im U3-Bereich ein fast ausgewogenes 

Verhältnis zwischen Kindertagespflege und Kindertagesstätten (30 zu 70 

Plätzen).  

• Über 50 % der Kinder im U3-Bereich werden in der Kindertagespflege betreut.  

 

 

Ü 3  

 

• Auch durch eine hohe Gruppenauslastung, ist eine Versorgung der 

gemeindeeigenen Kinder gesichert.  

• Das Angebot an Ganztagsplätzen ist weiterhin gut.  

 

 

Maßnahmenplanung 

 

Der Kinderschutzbund e.V. Kreisverband Ostholstein baut gerade in der Kindertagesstätte 

Kinderinsel in Puttgarden an einem Erweiterungsbau. Damit werden zwei neue 

altersgemischte Regelgruppen geschaffen.  

Der Erweiterungsbau wird voraussichtlich am 01.09.2024 starten können, da eine 

Abnahme der Fachaufsicht schon erfolgt ist.  

 

Die Stadt Fehmarn plant in dem Zeitraum 2025 – 2030 in den Ortschaften Burg auf 

Fehmarn, Landkirchen und Petersdorf mehrere Wohngebiete mit konkret bis zu 554 

Wohneinheiten.  

Für die weitere Planung ist ein erheblicher Ausbaubedarf an Betreuungsplätzen 

notwendig. Dabei sollten die derzeitigen Standorte der Kindertagesstätten beibehalten 

werden, um weiterhin eine ortsnahe Versorgung zu gewährleisten.  

 

 

 



 
01.08.2024 - 1 -   VG Grömitz  

    

4.7  Verwaltungsgemeinschaft Grömitz, Dahme, Grube, Kellenhusen  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -   VG Grömitz  

    

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im 

Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote.  

 

 



 
01.08.2024 - 3 -   VG Grömitz  

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 

 



 
01.08.2024 - 4 -   VG Grömitz  

    

 

 
 

  



01.08.2023 - 5 -  VG Grömitz 
 

 

 
 

Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  

 

  
 

 

 
 



 
01.08.2024 - 6 -   VG Grömitz  

    

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Mit einer niedrigen Versorgungsquote von 38,7 % wird der Bedarf nicht gedeckt.  

• Es besteht eine (geringe) Warteliste.  

 

 

Ü 3  

 

• Die Versorgung der Kinder ist bei einer hohen Auslastung sichergestellt.  

• Es besteht eine geringe Warteliste, da es einen großen Anteil an auswärtigen 

Kindern gibt.  

 

 

Maßnahmenplanung  

 

In der Gemeinde Grömitz ist die Erweiterung der Kindertagesstätte Zwergenstübchen um 

eine Gruppe geplant. Derzeit laufen noch Gespräche über die Festlegung der Gruppenart.   

 

 



 

 
01.08.2023 - 1 -  Grömitz 

    

4.7.1  Gemeinde Grömitz  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 

 
01.08.2023 - 2 -  Grömitz 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 

2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 

 

 



 
01.08.2023 - 1 -  Dahme 

    

 

4.7.2  Gemeinde Dahme  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Dahme 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 

2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 



 
01.08.2024 - 1 -  Grube  

    

4.7.3  Gemeinde Grube  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Grube  

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 

 



 
01.08.2024 - 1 -  Kellenhusen 

    

4.7.4  Gemeinde Kellenhusen 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Kellenhusen 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 

 



 
01.08.2024 - 1 -  Heiligenhafen 

    

4.8  Stadt Heiligenhafen 

 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Heiligenhafen 

    

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im 

Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 

 

 

  



01.08.2024 - 3 -  Heiligenhafen 
 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 

 

  



01.08.2024 - 4 -  Heiligenhafen 
 

 

 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 



 
01.08.2024 - 5 -  Heiligenhafen 

    

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze reichen für die Betreuungswünsche nicht aus.  

• Es besteht eine geringe Warteliste.  

• Die Kinderzahlen werden in den nächsten Jahren konstant bleiben.  

 

 

Ü 3  

 

• Das Platzangebot reicht für die Nachfrage nicht aus, weil es viele Kinder auf der 

Warteliste gibt.  

• In den nächsten Jahren wird ein leichter Rückgang der Kinderzahlen 

prognostiziert.  

 

 

Maßnahmenplanung  

 

Die Kindertagesstätte des DKSB „Blauer Elefant – Krippe“ hat mit ihrem Anbau eine 

weitere altersgemischte Regelgruppe geschaffen, die im Oktober 2023 gestartet ist.  

 

Der Umbau von Räumlichkeiten auf dem Gelände der Ameos-Klinik ist gestartet und wird 

erst wohl voraussichtlich Frühjahr/Mitte 2025 fertig gestellt. Die Auswahl der 

Betreuungsgruppen ist dabei noch nicht getroffen worden.  

 

 



 
01.08.2024 - 1 -  Amt Lensahn  

    

4.9  Amt Lensahn  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose der für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -  Amt Lensahn  

    

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im 

Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote.  

 

  



01.08.2024 - 3 -  Amt Lensahn 
 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 

 

  



01.08.2024 - 4 -  Amt Lensahn 
 

 

 
 

Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  

 

 
 

 



 
01.08.2024 - 5 -  Amt Lensahn  

    

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Es sind alle Betreuungsplätze in den 4 Kindertagesstätten belegt.  

• Die vorhandenen Betreuungsplätze reichen für die Betreuungswünsche nicht aus.  

• Eine Warteliste mit Kindern aus dem Amtsbereich ist vorhanden.  

• Die Betreuungsplätze in der Kindertagespflege übersteigen die Plätze in den 

Kindertageseinrichtungen.  

 

 

Ü 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind alle belegt.  

• Gutes Angebot an Betreuungsplätzen mit bis zu 7 Stunden.  

• Sehr hoher Anteil von betreuten Kindern aus Gemeinden außerhalb des 

Amtsbereichs.  

• Sehr hoher Anteil an Ü3-Kindern aus dem Amt Lensahn, die in den auswärtigen 

Kindertagesstätten betreut werden.  

 

 

Maßnahmenplanung 

 

Im August 2023 startete auf dem Museumshof Lensahn die Natur-Kindergartengruppe mit 

16 Betreuungsplätzen. Diese Plätze sind schnell belegt worden und haben für eine 

Entlastung im Ü3-Bereich gesorgt.  

 

In der Kindertagesstätte der Freien Evangelischen Gemeinde Lensahn starten zum 

Dezember die Bauarbeiten für eine altersgemischte Regelgruppe. Diese Gruppe wird 

dann mit 10 U3-Kindern starten.  

 

Durch die beiden neuen Kindertagespflegepersonen, die 10 Betreuungsplätze vorhalten,  

hat sich die U3-Versorgung ab dem  01.09.2024 verbessert. 

  

 

 

 



 
01.08.2024 - 1 -  Lensahn  

    

4.9.1  Gemeinde Lensahn  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024- 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Lensahn  

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
 



 
01.08.2024 - 1 -  Beschendorf 

    

4.9.2  Gemeinde Beschendorf 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Beschendorf 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 



 
01.08.2024 - 1 -  Damlos 

    

4.9.3  Gemeinde Damlos  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -  Damlos 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 

 

 



 
01.08.2024 - 1 -  Harmsdorf 

    

4.9.4  Gemeinde Harmsdorf  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -  Harmsdorf 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
 



 
01.08.2024 - 1 -  Kabelhorst 

    

4.9.5  Gemeinde Kabelhorst  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -  Kabelhorst 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
 



 
01.08.2024 - 1 -  Manhagen 

    

4.9.6  Gemeinde Manhagen  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Manhagen 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
 



 
01.08.2024 - 1 -  Riepsdorf 

    

4.9.7  Gemeinde Riepsdorf  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Riepsdorf 

    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
 
 



 
01.08.2024 - 1 -  Malente 

    

4.10  Gemeinde Malente  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -  Malente 

    

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im 

Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 

 

  



01.08.2024 - 3 -  Malente 
 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
 
  



01.08.2024 - 4 -  Malente 
 

 
 

  



01.08.2024 - 5 -  Malente 
 

 
 

Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 



 
01.08.2024 - 6 -  Malente 

    

Aussagen zur Versorgungssituation  

 

U 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze decken nicht ganz die Nachfrage im U3-

Bereich.  

• Die Anzahl der Kinder bleibt nach der Prognose in den nächsten Jahren konstant.  

• Es liegt eine gute Versorgungsquote mit rund 90 % vor.  

 

 

Ü 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze decken die Nachfrage im Ü3-Bereich ab.  

• Mit den vorhandenen Betreuungsplätzen werden auch vielen Kinder aus dem 

Umland versorgt.  

 

 

Maßnahmenplanung  

Die Gründe für eine geringere Anzahl an Kindertagesstätten sind:  
 

• Der Waldkindergarten „Kleine Räuberbande“ wurde zum 01.08.2024 aufgelöst 

und die Betreuungsgruppe mit den Kindern in der Kita Sonnenkinder integriert.  

• Die Ev.-Luth. Kindertagesstätte „Regenbogen“ hat seinen Betrieb zum 

01.08.2024 eingestellt. Die bisher betreuten Kinder sind in anderen 

Kindertagesstätten aufgenommen worden.  

 

Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.  



 
01.08.2024 - 1 -  Neustadt in Holstein 

    

4.11  Stadt Neustadt in Holstein  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -  Neustadt in Holstein 

    

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im 

Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 

 

  



01.08.2024 - 3 -  Neustadt in Holstein 
 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 

2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. 

Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 

unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
 
 
  



01.08.2024 - 4 -  Neustadt in Holstein 
 

 
 

 

  



01.08.2024 - 5 -  Neustadt in Holstein 
 

 
 

Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

  



 
01.08.2024 - 6 -  Neustadt in Holstein 

    

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind auch bei einer Versorgungsquote von  

56 % weitestgehend belegt.  

• Es besteht weiterhin ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kindertagespflege 

und den Kindertageseinrichtungen.  

• Es gibt eine große Anzahl an Wartelistenkindern.  

 

 

Ü 3  

 

• Die Betreuungsplätze werden vorrangig an Kinder aus der Stadt Neustadt 

vergeben.  

• Derzeit wird noch eine große Anzahl an Kindern aus den umliegenden 

Gemeinden betreut.  

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind weitestgehend belegt.  

• Es besteht ein gutes Angebot an Ganztagsplätzen.  

 

 

Maßnahmenplanung  

 

Es gibt Planungen über einen Kita-Neubau auf einem Grundstück neben der bereits 

bestehenden Kita Lübscher Mühlenberg. Dieser Neubau soll aktuell 2 altersgemischte 

Regelgruppen und 3 Kindergartengruppen beinhalten.  

 

An der bestehenden Kita Schatzinsel ist eine Erweiterung von 2 Krippengruppen geplant. 

Die dazugehörigen Baupläne und weitere Gespräche werden folgen.  

 

Zusätzlich ist an der Kita Am Kaiserholz eine Naturgruppe mit einem sogenannten Wichtel-

Wagen geplant. Der Standpunkt dieses Wagen ist noch nicht ganz geklärt.  

 



 
01.08.2024  - 1 -  Oldenburg in Holstein 

    

4.12  Stadt Oldenburg in Holstein  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024  - 2 -  Oldenburg in Holstein 

    

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im Vergleich 

zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 

 

  



01.08.2024 - 3 -  Oldenburg in Holstein 
 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
 
 
  



01.08.2024 - 4 -  Oldenburg in Holstein 
 

 
 

  



01.08.2024 - 5 -  Oldenburg in Holstein 
 

 
 

Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 
 
 



 
01.08.2024  - 6 -  Oldenburg in Holstein 

    

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind belegt.  

• Es besteht eine Warteliste.  

• Die Nachfrage nach U3-Plätzen übersteigt deutlich das Platzangebot. Eine 

unterjährige Aufnahme von Kindern ist daher nicht möglich.  

• Die Kinderzahlen werden die nächsten Jahre leicht steigen.  

 

 

Ü 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind ausgelastet.  

• Es gibt mehrere Kinder auf der Warteliste.  

• Die Anzahl auswärtig betreuter Kinder ist hoch.  

• Die Stadt Oldenburg deckt insbesondere bei der integrativen Betreuungen Bedarfe 

aus dem Umland ab.  

 

 

Maßnahmenplanung  

 

Es besteht weiterhin ein dringender Ausbaubedarf für Kinder unter drei Jahren, 

gegebenenfalls sind kurzfristige Übergangslösungen zu entwickeln.  

Die bisherigen aktiven Bemühungen zum Ausbau der Betreuungsplätze sind leider bisher 

ohne Erfolg geblieben.  



 
01.08.2024 - 1 -   Amt Oldenburg-Land  

 

4.13  Amt Oldenburg-Land  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -   Amt Oldenburg-Land  

 

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im Vergleich 

zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 

 

 

  



01.08.2024 - 3 -   Amt Oldenburg-Land 
 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
 
  



01.08.2024 - 4 -   Amt Oldenburg-Land 
 

 
 

  



01.08.2024 - 5 -   Amt Oldenburg-Land 
 

 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 



 
01.08.2024 - 6 -   Amt Oldenburg-Land  

 

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Das Platzangebot kann die Nachfrage an Betreuungsplätzen nicht erfüllen.  

• Aktuell ist das Angebot in der Kindertagespflege eher gering.  

• Es gibt aktuell keine Kinder auf der Warteliste.  

 

 

Ü 3  

 

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind überwiegend belegt.  

• Die Erhöhung der Gruppengröße in Regel-Kindergartengruppen von 20 auf 22 

erfolgt teilweise zur Abdeckung von Bedarfsspitzen.   

• Es gibt eine große Anzahl an auswärtigen Kindern.  

 

 

Maßnahmenplanung  

 

Geplant ist, ab September 2024 eine neue Kindertagespflege in den Bereich Oldenburg-Land 

anzusiedeln.  

 

Die Gemeinde Wangels plant in der Kita Räuberhöhle noch einen weiteren Gruppenraum zu 

schaffen, um bisher übergangsweise als Gruppenraum genutzte Räumlichkeiten wieder ihrer 

ursprünglichen Zweckbestimmung zuzuführen.  

 

  

 

 



 
01.08.2024 - 1 -   
  Göhl 

 

4.13.1 Gemeinde Göhl  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 



 
01.08.2024 - 2 -     Göhl 

 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 



 
01.08.2024 - 1 -   Gremersdorf 

 

4.13.2 Gemeinde Gremersdorf  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -   Gremersdorf 

 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 

 



 
01.08.2024 - 1 -   Großenbrode 

4.13.3  Gemeinde Großenbrode  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -   Großenbrode 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 

 

 



 
01.08.2024 - 1 -  Heringsdorf 

4.13.4 Gemeinde Heringsdorf  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 



 
01.08.2024 - 2 -  Heringsdorf 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 



 
01.08.2024 - 1 -  Neukirchen 

4.13.5 Gemeinde Neukirchen  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -  Neukirchen 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 



 
01.08.2024 - 1 -  Wangels 

4.13.6 Gemeinde Wangels  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Wangels 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 



01.08.2024 - 1 -  Amt Ostholstein-Mitte 

4.14  Amt Ostholstein-Mitte  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



01.08.2024 - 2 -  Amt Ostholstein-Mitte 

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im Vergleich 

zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 

 

  



01.08.2024  - 3 -   Amt Ostholstein-Mitte  
 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
 
  



01.08.2024  - 4 -   Amt Ostholstein-Mitte  
 

 
 

  



01.08.2024  - 5 -   Amt Ostholstein-Mitte  
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG). 
 

 
 



01.08.2024 - 6 -  Amt Ostholstein-Mitte 

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Mit einer niedrigen Versorgungsquote von rd. 33% wird die Nachfrage nicht gedeckt. 

• Die Anzahl der Kinder wird nach der Prognose in den nächsten Jahren etwas zurück 

gehen.  

• Die Entwicklung der Nachfrage ist sorgfältig zu beobachten.  

 

 

Ü 3  

 

• Die vorgehaltenen Plätze in Regelgruppen sind weitestgehend belegt.  

• Es besteht eine kleine Warteliste von Ü3-Kindern.  

 

 

Maßnahmenplanung  

 

In der Gemeinde Kasseedorf ist ein Baugebiet mit ca. 28 Baugrundstücken und in 

Schönwalde mit 24 Baugrundstücken geplant. Die Planungen befinden sich noch im 

Anfangsstadium. 

 

Nach Umsetzung der Maßnahmen wird die Schaffung einer weiteren Gruppe erforderlich 

sein, die sowohl U3- und Ü3-Betreungsbedarfe abdecken sollte.   

 

Es kommt in der Gemeinde Schönwalde a. B. voraussichtlich zum 01.09.2024 eine weitere 

Kindertagespflegeperson, die weitere 5 Betreuungsplätze für U3-Kinder anbieten möchte.  

 

Es besteht für die Gemeinde Sierksdorf ein Belegungsrecht für eine altersgemischte Gruppe 

in der gerade im Bau befindliche Kindertagesstätte St. Laurentius in Süsel.  

 

 

 

 



 
01.08.2024  - 1 -  Altenkrempe 

4.14.1  Gemeinde Altenkrempe  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024  - 2 -  Altenkrempe 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 



 
01.08.2024 - 1 -  Kasseedorf 

4.14.2  Gemeinde Kasseedorf  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -  Kasseedorf 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 



 
01.08.2024 - 1 -  Schashagen 

4.14.3  Gemeinde Schashagen 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -  Schashagen 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 



 
01.08.2024 - 1 -  Schönwalde 

4.14.4 Gemeinde Schönwalde  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



 
01.08.2024 - 2 -  Schönwalde 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 



 
01.08.2024 - 1 -  Sierksdorf 

4.14.5 Gemeinde Sierksdorf  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Sierksdorf 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-

gerechnet.  

 



01.08.2024 - 1 -  Ratekau 
 

4.15  Gemeinde Ratekau 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



01.08.2024 - 2 -  Ratekau 
 

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.   

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende 

des Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen 

im Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 

 
 



01.08.2024 - 3 -  Ratekau 
 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die 

Jahre 2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem 

Jahr 2024. Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 bis 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre 

die Zahl der Kinder unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 

15 – 45 Jahre je Gemeinde hochgerechnet.  

 

 



01.08.2024 - 4 - Ratekau 
 

 

 
 

 

 



01.08.2024 - 5 -  Ratekau 
 

 

 
 

Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG). 
 

 
 



01.08.2024 - 6 - Ratekau 
 

 

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Trotz einer guten Versorgungsquote sind die Plätze vollständig belegt. Es bestehen 

Wartelisten. 

• Hohe Nachfrage nach Ganztagsplätzen. 

• Durch den kontinuierlichen Ausbau der Kindertagespflege werden weitere Plätze ge-

schaffen.  

 

 

Ü 3 

 

• Die Nachfrage nach Ü3-Plätzen kann nicht vollumfänglich gedeckt werden.  

• Die Versorgungsquote von rd. 82 % liegt unter dem Kreisdurchschnitt. Es besteht wei-

terer Ausbaubedarf. 

• Zur Abdeckung von kurzfristigen Bedarfsspitzen sollten ggf. gemeindeübergreife Lö-

sungen ausgelotet werden.   

• Für eine bessere Bedarfsdeckung können altersgemischte Regelgruppen vorrangig 

mit Kindern im Alter ab 3 Jahren belegt werden.  

 

 

Maßnahmenplanung  

 

Dem Bundestrend folgend (Rückgang der Geburten im Jahr 2023 um 6%) sind auch in der 

Gemeinde Ratekau die Kinderzahlen zurückgegangen. Die U3-Kinderzahlen der Jahrgänge 

2021 – 2023 sind um 4,44 % zurückgegangen, während die Ü3-Kinderzahlen um 3% +ange-

stiegen sind.  

 

In der Ev. Kindertagesstätte Sonnenstrahl in Ratekau werden 3 Gruppen geschaffen, davon 

eine zusätzliche Gruppe. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme ist allerdings erst im Früh-

jahr 2026 zu rechnen. Die Gruppenarten werden zu gegebener Zeit entsprechend der Nach-

frage in den U3- und Ü3-Altersgruppen festgelegt. 

 

Im Herbst 2024 und zum Jahresbeginn 2025 werden 3 zusätzliche Kindertagespflegestellen 

eröffnen, die dann insgesamt 15 weitere U3-Betreuungsplätze vorhalten.     

 



 
01.08.2024 - 1 -  Scharbeutz 

4.16  Gemeinde Scharbeutz  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  



 
01.08.2024 - 2 -  Scharbeutz 

 

 
 

Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im Vergleich 

zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote.  

 

  



01.08.2024  - 3 -   Scharbeutz 
 

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  

 
  



01.08.2024  - 4 -   Scharbeutz 
 

 

 
 

  



01.08.2024  - 5 -   Scharbeutz 
 

 

 
 

Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG). 
 

 
 

 

 



 
01.08.2024 - 6 -  Scharbeutz 

 

Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen übersteigt das Angebot.  

• Es besteht eine Warteliste.  

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind weitestgehend belegt.  

• Die Versorgungsquote liegt rund 10 % unter dem Kreisdurchschnitt. 

 

 

Ü 3  

 

• Gutes Angebot an Ganztagsplätzen.  

• Die vorhandenen Betreuungsplätze sind überwiegend belegt.  

• Die Versorgungslage ist angespannt.  

• Viele gemeindeeigene Kinder, werden in auswärtigen Kitas betreut.  

 

 

Maßnahmenplanung 

 

Es ist im letzten Jahr ein Interessenbekundungsverfahren zur Schaffung eines 6. Standortes 

einer Kindertagesstätte durchgeführt worden. Leider konnte die favorisierte Einrichtung nicht, 

wie geplant, umgesetzt werden. Nun laufen die Planungen für einen neuen Standort weiter.  

 

Die Erschließungen neuer Neubaugebiete und die Schließung von Baulücken wird den 

Bedarf in Zukunft weiterhin hochtreiben, so dass ein Neubau oder die Erweiterung einer 

Kindertagesstätte schnellst möglichst realisiert werden muss.  

 

Das größte geplante Neubaugebiet wird in Scharbeutz entstehen, bei dem auch eine 

Kindertagesstätte geplant ist. Eine Realisierung von 500 – 600 Wohneinheiten ist in den 

nächsten Jahren zu rechnen.  

 

Nach bedarfsplanerischer Sicht sind bei einer solchen Größenordnung von bis zu 600 

Wohneinheiten mit ca. 260 zusätzlichen Betreuungsplätzen (74 für U3 und 189 für Ü3) zu 

rechnen.  

 

Im Bereich der kurzfristigen Maßnahmen möchte die Gemeinde Scharbeutz die Ausweitung 

des Betreuungsangebotes im Rahmen einer weiteren Kindertagespflegeperson prüfen.  

 



01.08.2024 - 1 -  Stockelsdorf 
 

4.17  Gemeinde Stockelsdorf 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029. 



01.08.2024 - 2 -  Stockelsdorf 
 

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.   
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende 
des Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen 
im Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
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Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 
2020 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 
2024. Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 bis 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die 
Zahl der Kinder unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 
45 Jahre je Gemeinde hochgerechnet.  
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Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG). 
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Aussagen zur Versorgungssituation 
 
U 3 
 

 Mit einer guten Versorgungsquote von rd. 62% wird aktuell die Nachfrage gedeckt.  

 Es bestehen Wartelisten im geringen Umfang. 
 Mitte August 2024 werden 2 zusätzliche Kindertagespflegestellen mit 10 Betreuungs-

plätzen eröffnen.  
 
 
Ü 3 
 

 Die Versorgung ist sichergestellt. 
 Umfangreiches Angebot an Ganztagsplätzen  
 Hohe Anzahl von einzelintegrativen Maßnahmen für Kinder mit Beeinträchtigungen in 

der Ev.-Luth. Kindertagestätte „Zum guten Hirten“. 
 
 
Maßnahmenplanung 
 
Durch die Ausweisung von Neubaugebieten, Lückenbebauungen, nachrückende Familien 
bei generativen Brüchen wird ein Anstieg der Kinderzahlen erwartet. Der Trend des Wegzugs 
aus Großstädten in attraktive Regionen in Ostseenähe macht sich auch in Stockelsdorf be-
merkbar. 
 
Die Gemeinde Stockelsdorf plant den Neubau einer Kindertageseinrichtung mit bis zu  
10 Gruppen einschließlich einer integrativen Kindergartengruppe. Der Bedarf ist bereits an-
erkannt. Die Fertigstellung wird für Anfang 2026 erwartet.  
 
Mit der Inbetriebnahme dieser Kindertageseinrichtung wird sich die Versorgungslage in der 
Gemeinde Stockelsdorf weiter entspannen. Bestehende räumliche Übergangslösungen in 
anderen Kindertageseinrichtungen sollten in diesem Zuge überprüft und ggf. in räumliche 
Standards überführt werden.  
 
Die zeitnahe Umwandlung einer Gruppe in eine integrative Kindergartengruppe sollte – ent-
sprechendes Personal vorausgesetzt – geprüft werden.  
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4.18  Gemeinde Timmendorfer Strand  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose der für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
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Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 

Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen im Vergleich 

zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
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Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die Jahre 2021 

bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2024. Für 

einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 

Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 

hochgerechnet.  
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Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
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Aussagen zur Versorgungssituation 

 

U 3  

 

• Die Betreuungsgruppen sind fast alle voll belegt.  

• Im U3-Bereich gibt es auch durch fehlende Kindertagespflegpersonen keine 

Platzreserven. Die weitere Entwicklung ist sorgfältig zu beobachten.  

• Zur Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts ist die Etablierung von Angeboten in 

Kindertagespflege wünschenswert.  

 

 

Ü 3  

 

• Die Versorgungslage ist gut.  

• Es gibt eine große Anzahl an auswärtigen Kindern, die in der Gemeinde Timmendorfer 

Strand betreut werden.  

 

 

Maßnahmenplanung 

 

Die Gemeinde Timmendorfer Strand plant ein Baugebiet in Niendorf/Ostsee für Einzelpersonen 

und Familien mit insgesamt 58 Wohnungen. Eine Fertigstellung ist erst im Jahr 2026 geplant, 

sodass sich ein möglicher Bedarf auch dann erst ergibt.  

 

Nach bedarfsplanerischer Sicht sind dabei mit 20-30 zusätzlichen Betreuungsplätzen (7 für U3 

und 18 für Ü3) zu planen.  

 

Für die mittelfristige Bedarfsplanung sind die beiden Bauvorhaben namens „Goosnest“ und die 

Planung von Wohnraum in Niendorf/Ostsee im Barkholtredder sind noch nicht abschließend 

geplant.  
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4.19  Kreis Ostholstein – Zusammenfassung  

 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2024 - 2029.  
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Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.   

Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2024.  

 

Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende 

des Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2024 führen 

im Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote.
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Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023. Für die 

Jahre 2021 bis 2023 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit 

dem Jahr 2024. Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2029 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 

Jahre die Zahl der Kinder unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Alters-

stufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hochgerechnet.  
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Aussagen zur Versorgungssituation 

 
 
Altersgruppe U 3 

Nach den Daten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2023 leben im Kreis Ostholstein 

4.414 Kinder unter drei Jahren. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ist dies eine marginale 

Steigerung von 16 Kindern. Für das Planungsjahr 2024 werden 4.258 Kinder prognosti-

ziert, für die 2.074 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

angeboten werden.  

Zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 17 Plätze. Während in Kindertageseinrichtun-

gen 55 Plätze neu geschaffen wurden, verminderten sich die Plätze in Kindertagespflege 

um 38. 

Der Rückgang der Kinderzahlen in den Altersstufen 1 + 2 führt zu einer geringeren Nach-

frage nach Betreuungsplätzen insbesondere in der Kindertagespflege. Daneben verlagert 

sich der Elternwunsch von der Kindertagespflege mehr in Richtung Betreuung in einer 

Krippengruppe. Dieser Trend verstärkt sich in den Gemeinden, die über ein gutes U3-

Betreungsangebot in Kindertageseinrichtungen verfügen. 

Die Versorgungsquote von 48,7% hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Da 

im Landesdurchschnitt nur 1% der Kinder unter einem Jahr eine Kindertageseinrichtung 

besuchen, liegt die Quote der Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren deutlich höher. 

Es ist festzustellen, dass regional in den Planungsgebieten sehr unterschiedliche Versor-

gungsquoten zur Deckung des Betreuungsbedarfs benötigt werden. Während in einigen 

Planungsgebieten die Nachfrage mit rd. 35% gedeckt werden kann, sind in anderen Ge-

meinden über 60% erforderlich. 

Bauliche Maßnahmen zur Schaffung von neuen Kinderbetreuungsplätzen verzögern sich 

zunehmend durch stark gestiegene Baukosten sowie durch Lieferkettenprobleme. Auch 

der Fachkräftemangel wirkt sich in einigen Planungsgebieten aus, so dass Gruppen zeit-

weise geschlossen wurden oder nur tageweise geöffnet werden konnten. Teilweise konnte 

durch den übergangsweisen Einsatz von Kindertagespflegepersonen die angespannte 

Platzsituation vor Ort entschärft werden.    

Zum Stichtag 01.08.2024 konnte bis auf wenige Ausnahmen allen nachfragenden U 3-

Kindern ein Betreuungsplatz nachgewiesen werden. Für die Kinder, die bisher keinen 

Platz erhalten haben, wird noch ein Platz vermittelt. Dem Wunsch- und Wahlrecht konnte 

nicht immer entsprochen werden. Hier wurden Alternativen wie z. B. Kindertagespflege 

oder der Besuch einer anderen Einrichtung gewählt. 

 

 

Altersgruppe Ü 3 

 

In der Altersgruppe von 3 bis 6,5 Jahren hat sich die Zahl der Kinder zum Vorjahr um 253 

auf 5.872 erhöht, eine Steigerung von rd. 4%. Für das Jahr 2024 werden 5.633 Kinder 
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prognostiziert, für die 5.540 Plätze (Anstieg um 301 Plätze oder + 5,8% zum Vorjahr) zur 

Verfügung stehen. 98,3% der Kinder dieser Altersgruppe können eines der Betreuungs-

angebote nutzen. 

Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz wird im Kreis Ostholstein sichergestellt. 

 

Bedarfe von Kindern mit Behinderungen 

Entsprechend der Zielsetzung des Kindertagesförderungsgesetzes ist anzustreben, dass 

Kinder mit Behinderungen in den bestehenden Regelgruppen wohnortnah gefördert wer-

den, um eine inklusive Förderung erreichen zu können. Insofern soll unabhängig von der 

Art der Gruppe eine Betreuung und Förderung von Kindern mit wesentlicher Behinde-

rung sichergestellt werden. Hierfür bieten sowohl die Einzel-Integration als auch die mo-

bile Frühförderung eine Möglichkeit. Perspektivisch wird bei der Gewährung von Einglie-

derungshilfeleistungen im Regelbereich auf die mobile Frühförderung gesetzt.  

Problematisch ist der Fachkräftemangel. Egal ob als Einzel-Integration oder als mobile 

Frühförderung, es bestehen zunehmend Schwierigkeiten, die heilpädagogischen Bedarfe 

umfänglich zu decken.  

 

Einige Bedarfe sind in einer Gruppe des Regelsystems schwierig zu decken, daher wer-

den auch weiterhin Plätze in Integrationsgruppen benötigt.  

Im Kreis Ostholstein stehen in Ahrensbök, Bad Schwartau, Eutin, Neustadt i. H. und 

Oldenburg i. H. 13 integrative Kindergartengruppen für die Betreuung von bis zu 52 Kin-

dern zur Verfügung. Die Plätze sind alle belegt. 

In Bad Malente-Gremsmühlen wird im Herbst 2024 eine Regelgruppe in eine integrative 

Kindergartengruppe umgewandelt. 

In der Gemeinde Stockelsdorf werden in der Ev.- Luth. Kindertageseinrichtung „Zum guten 

Hirten“ schwerpunktmäßig Kinder mit Benachteiligungen im Rahmen der Einzel-Integra-

tion versorgt.  Dort ist auch eine Heilpädagogin beschäftigt. Es wird derzeit geprüft, ob die 

Etablierung einer integrativen Gruppe sinnvoll und möglich ist. In Stockelsdorf ist im Zuge 

eines Neubaus die Einrichtung einer zusätzlichen integrativen Kindergartengruppe im 

Laufe des Jahres 2026 vorgesehen. 

 

 

Fazit U 3 / Ü 3 

 

Sinkende Geburtenzahlen gerade in den U 3-Jahrgängen werden durch Wanderungsge-

winne aufgefangen. So hat sich die Zahl der Einwohner im Alter bis zu 3 Jahren zum 

Vorjahresstichtag nur geringfügig geändert. In den Altersstufen 3 – 6,5 Jahre und 6,5 – 13 

stiegen die Einwohnerzahlen um rd. 4 % bzw. rd. 3% an. 



01.08.2024 - 6 -  Kreis Ostholstein 
 

Der Trend des Zuzugs von Familien aus größeren Städten in weniger besiedelte Regionen 

zeichnet sich auch durch Einwohnerzuwächse in einigen ländlich geprägten Gemeinden 

im Kreisgebiet ab. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass Familien dort noch bezahlbaren 

Wohnraum finden. Möglichst parallel zum Zuzug von Familien wird auch die Etablierung 

von ortsnahen Betreuungsangeboten im ländlichen Raum ein Ziel der Bedarfsplanung 

sein. 

 

Ein Teil der Wanderungsgewinne sind migrationsbedingte Bevölkerungszuwächse, die 

hinsichtlich der Planung von Kinderbetreuungsplätzen eine besondere Herausforderung 

darstellen.  

Mit Datenbestand vom 15.07.2024 aus dem Kita-Portal besuchen 228 Kinder mit auslän-

discher Staatsangehörigkeit (soweit angegeben) Kindertageseinrichtungen oder Kinderta-

gespflegestellen im Kreisgebiet. Den größten Anteil bilden:  

Anzahl der Kinder Staatsangehörigkeit 

58 syrisch 

37 ukrainisch 

21 afghanisch 

18 irakisch 

 

Die weitere Entwicklung der Einwohnerzahlen wird neben den Geburten stark von den 

künftigen Wanderungsbewegungen abhängig sein. Durch die Ausweisung von Neubau-

gebieten werden einige Regionen Einwohnerzuwächse verzeichnen. Tendenziell ziehen 

in Neubaugebiete oder auch in Bestandsimmobilien überwiegend Familien, die bisher in 

einer anderen Stadt oder Gemeinde wohnten.  

Ziel der Bedarfsplanung ist, die vorhandene Versorgungssituation und Betreuungsqualität 

im ländlichen Raum zu erhalten und den Entwicklungen sowie geänderten Anforderungen 

anzupassen. 

 

Die kontinuierliche Fortschreibung der Bedarfe und die hieraus resultierenden Maßnah-

men sind dringend erforderlich.  Die Entwicklungen der Nachfrage nach Betreuungsange-

boten sind stets zu überprüfen. 

 

Auch durch das Einrichten von Ergänzungs- und Randzeitengruppen wird dem Wunsch 

nach flexiblen Angeboten und flexiblen Öffnungszeiten Rechnung getragen werden müs-

sen. 

 

In den Jahren 2025 und 2026 ist die kreisweite Schaffung von bis zu 300 zusätzlichen 

Plätzen in Kindertageseinrichtungen geplant. Daneben wird angestrebt, in weniger besie-

delten Regionen Angebote in Kindertagespflege zu schaffen. 
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Altersgruppe 6,5 bis 14 Jahre 

 

12.907 Kinder im Alter von 6,5 – 13 Jahren leben zum Stichtag 31.12.2023 im Kreis Ost-

holstein. Im Vergleich zur Vorjahresstichtag ergibt sich ein Anstieg um 368 Kinder (rd. 3%). 

Ein großer Anteil der Kinder in dieser Altersgruppe besuchen eine betreute Schule bzw. 

eine offene Ganztagsschule.   

Insgesamt stehen 200 Hortplätze in Ahrensbök, Bad Schwartau, Eutin, Neustadt, Fehmarn 

und Grömitz zur Verfügung.  

Die Angebote für Kinder im schulpflichtigen Alter werden mit den Schulträgern abge-

stimmt. 

Ab dem 01.08.2026 besteht für schulpflichtige Kinder ein Rechtsanspruch auf Ganztags-

betreuung in einer Tageseinrichtung. Anspruchsberechtigt sind zunächst nur die Kinder, 

die ab dem Schuljahr 2026/2027 die erste Klassenstufe besuchen. Der Anspruch wird in 

den Folgejahren stufenweise um je eine Klassenstufe ausgeweitet, damit ab August 2029 

jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Be-

treuung hat.   

 


